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Zusammenfassung 
Das IAB hat in der öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bun-
destags am 16.5.2022 seine Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung und zu den 
Vorschlägen des Abgeordnetenantrags bezüglich der Anpassung des Mindestlohns und der Ände-
rungen bei der geringfügigen Beschäftigung abgegeben. 

Mit dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung soll der gesetzliche Mindestlohn einmalig auf 
12 Euro erhöht werden. Ab 2023 soll dann wieder die Mindestlohnkommission mit einem inhalt-
lich unveränderten gesetzlichen Auftrag über die Entwicklung des Mindestlohns entscheiden. Da 
in den letzten Jahren eine große Zahl der Beschäftigten noch unterhalb von 12 Euro entlohnt wur-
de, handelt es sich um einen bedeutenden Eingriff in den Arbeitsmarkt. Damit einhergehend ist mit 
signifikanten Lohnsteigerungen zu rechnen, wobei offen bleibt, inwiefern sich die zu erwartende 
Stundenlohnerhöhung auch in den monatlichen Arbeitseinkommen, einer Reduzierung des ALG-II-
Bezugs oder in einer reduzierten Armutsgefährdung niederschlägt. Eine Prognose über die Beschäf-
tigungswirkung ist aus heutiger Sicht mit hoher Unsicherheit verbunden. Während die empirische 
Literatur zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und die neuere makroökonomische Litera-
tur ein durchaus positives Bild über die Wirkungen der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
2015 zeichnen, lässt sich daraus keine belastbare Prognose ableiten, u. a. deshalb weil der Anteil 
der vom Mindestlohn betroffenen Beschäftigten deutlich gegenüber 2015 ansteigen wird. 

Im Zuge der Anpassung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde soll die Entgeltgrenze für Minijobs 
von derzeit 450 Euro auf 520 Euro angehoben und dynamisiert werden. Die Midijob-Grenze soll von 
derzeit 1.300 auf 1.600 Euro angehoben werden, um Geringverdienende zu entlasten. Zugleich soll 
verhindert werden, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur 
Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. Durch die Reform würden Beschäftigungsverhältnisse 
im unteren Teilzeitbereich und insbesondere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Vergleich 
zum Status quo jedoch attraktiver. Mit der Koppelung der Minijob-Grenze an die Entwicklung des 
Mindestlohns droht eine Stärkung der geringfügigen Beschäftigung und eine Vergrößerung der mit 
dem Minijob-Arrangement verbundenen Probleme. Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen 
lässt sich eine Reform zum Abbau statt zur Ausweitung der geringfügigen Beschäftigung begrün-
den, da diese Beschäftigungsverhältnisse mit zahlreichen Nachteilen für die Beschäftigten verbun-
den sind. Eine Neuregelung sollte eher darauf abzielen, dass sich die geringfügige Beschäftigung 
auf diejenigen konzentriert, für die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohnehin ver-
gleichsweise geringe Vorteile bringen würde (wie Schülerinnen und Schüler, Studierende, Rentne-
rinnen und Rentner). 

Abstract 
For the public hearing in the Committee for Labor and Social Affairs of the German Bundestag on 
May 16, 2022, the IAB provided the following statement on the draft bill of the Federal Government 
and on the proposals of the motion of the Members of Parliament regarding the adjustment of the 
minimum wage and the changes in marginal employment. 
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Under the German government’s draft legislation, the statutory minimum wage is to be increased to 
12 euros. Starting next year, the Minimum Wage Commission will again decide on the development 
of the minimum wage with an unchanged legal mandate. Since a large number of employees have 
been paid below 12 euros in recent years, this represents a significant intervention in the labor 
market. Significant wage increases are to be expected, although it remains to be seen to what 
extent the expected hourly wage increase will be reflected in monthly labor income, a reduction in 
unemployment benefit payments or a reduced risk of poverty. From today’s perspective, a forecast 
of the employment effect is very uncertain. The empirical literature on the introduction of the 
statutory minimum wage and the more recent macroeconomic literature both paint a thoroughly 
positive picture. However, no reliable forecast can be derived from it. 

The German federal government plans to raise the upper wage threshold for marginal employment 
not subject to mandatory social security contributions for employees from currently 450 euros to 
520 euros. Furthermore, the threshold will be adjusted in accordance with the development of the 
national minimum wage. The wage threshold for wages above marginal employment with reduced 
social security contributions is also raised from currently 1,300 to 1,600 euros in order to relieve 
low earners. At the same time, mini-jobs should be prevented from being misused as a substitute 
for regular employment or from becoming a part-time trap, especially for women. However, the 
reform will make employment in the lower part-time sector and especially marginal employment 
more attractive compared to the status quo. Linking the mini-job limit to the development of 
the minimum wage threatens to strengthen marginal employment and to increase the problems 
associated with the mini-jobs. Based on research findings, a reform to reduce mini-jobs rather 
than expand them could be justified, as they are associated with numerous disadvantages 
for employees. New regulations should rather aim to ensure that marginal employment is 
concentrated on those for whom employment subject to social security contributions would bring 
comparatively few advantages anyway (such as pupils, students, pensioners). 
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1 Einleitung 
Diese Stellungnahme bezieht sich auf den „Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes 
durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäfti-
gung“ der Bundesregierung (Drucksache 20/1408) und auf den Antrag der Abgeordneten Susanne 
Ferschl, Gökay Akbulut, Matthias W. Birkwald, Ates Gürpinar, Jan Korte, Pascal Meiser, Sören Pell-
mann, Heidi Reichinnek, Dr. Petra Sitte, Jessica Tatti, Kathrin Vogler und der Fraktion DIE LINKE 
„Ausweitung der Minijobs konterkariert Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns“ (Drucksache 
20/1503). 

Mit dem vorliegenden „Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen 
Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung“ soll der gesetzliche 
Mindestlohn in Deutschland zum 1. Oktober 2022 einmalig auf 12 Euro erhöht werden. Danach soll 
ab dem Jahr 2023 wieder die Mindestlohnkommission über die Entwicklung des Mindestlohns ent-
scheiden. Zudem sollen die im Mindestlohngesetz geregelten Dokumentationspflichten über geleis-
tete Arbeitsstunden mit angepasst werden. 

Im Bereich der geringfügigen Beschäftigung sieht der Gesetzentwurf eine Anhebung der Minijob-
Schwelle auf 520 Euro zum 1. Oktober 2022 und eine Kopplung der Geringfügigkeitsgrenze an die 
Mindestlohnentwicklung vor. Dazu wird die Minijob-Schwelle bei einer Erhöhung des Mindestlohns 
automatisch derart erhöht, dass sie einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zum Mindestlohn 
entspricht. Damit soll verhindert werden, dass Lohnsteigerungen bei einer unveränderten Mini-
job-Schwelle zu einer Reduzierung der monatlichen Arbeitszeit führen, wenn die Geringfügigkeits-
schwelle nicht überschritten werden soll. Um der mit der Anhebung der Minijob-Schwelle verbun-
denen Ausweitung der Minijobs entgegenzuwirken, ist eine Senkung der Sozialversicherungsbei-
träge von Midijobbenden vorgesehen. Die Arbeitgeberbeiträge werden dagegen angehoben und 
entsprechen zu Beginn des Midijob-Bereichs den für einen Minijob zu leistenden Pauschalbeiträgen 
für die Sozialversicherung. Zudem soll die Midijob-Obergrenze von derzeit 1.300 Euro auf 1.600 Euro 
angehoben werden. 

Im Rahmen des Antrags „Ausweitung der Minijobs konterkariert Erhöhung des gesetzlichen Min-
destlohns“ werden Anpassungen vorgeschlagen, die den Mindestlohn und die Minijob-Schwelle 
betreffen. Darunter fällt die Abschaffung von Minijobs, die Einführung eines Arbeitszeiterfassungs-
systems, die Einführung einer fixen Mindestlohnuntergrenze von 60 Prozent des Medianlohns, die 
Aufrundung des Mindestlohns auf einen glatten Euro-Betrag, die Abschaffung sämtlicher Ausnah-
meregelungen vom Mindestlohn, die Ausweitung des Geltungsbereichs des Mindestlohns auf Tätig-
keiten in Behindertenwerkstätten1, eine gesetzliche Klarstellung, dass der Mindestlohn einem rei-
nen Stundenentgelt ohne Zuschläge entspricht2, gesetzliche Informationskampagnen zur Höhe 
und Gültigkeit des Mindestlohns, die Verpflichtung zur Information über die Höhe des geltenden 
Mindestlohns auf dem Lohnzettel. 

1 Zur den Folgen einer Ausweitung des Mindestlohns auf Behindertenwerkstätten liegen dem IAB keine Kenntnisse vor. 
2 Die Anrechenbarkeit von Sonder- und Zusatzzahlungen auf den Mindestlohn ist aktuell nicht durch das Mindestlohngesetz, son-
dern durch die geltende Rechtsprechung geregelt. Dem IAB liegen keine Kenntnisse über Vor- oder Nachteile vor. 
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2 Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns 
und weitere Änderungen des 
Mindestlohngesetzes 

2.1 Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro3 

Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro im Oktober 2022 stellt einen starken Eingriff in die Lohn-
setzung auf dem deutschen Arbeitsmarkt dar. Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse, die noch 
unter 12 Euro entlohnt wird, ist bedeutend. Während in der Verdienststrukturerhebung 2018 noch 
rund 10 Millionen Beschäftigungsverhältnisse unterhalb von 12 Euro pro Arbeitsstunde entlohnt 
wurden, waren es im SOEP 2019 noch 8,6 Millionen Beschäftigte (Pusch 2021). Die jüngsten Zah-
len aus der Verdienststrukturerhebung 2021 ergaben, dass noch 7,2 Millionen Beschäftigungsver-
hältnisse unter 12 Euro pro Arbeitsstunde lagen, wobei Beschäftigungsverhältnisse, die vollständig 
von Kurzarbeit betroffen waren, in dieser jüngsten Schätzung nicht berücksichtigt werden konnten 
(Statistisches Bundesamt 2021). 

Sofern der Mindestlohn eine signifikante Anzahl an Personen betrifft, wird als unmittelbare und poli-
tisch intendierte Folge eine positive Lohnwirkung erwartet. Die Lohnwirkung kann sich jedoch nur 
in Gänze entfalten, wenn die betroffene Beschäftigung erhalten bleibt, der Mindestlohn möglichst 
vollständig eingehalten wird und nicht durch unbezahlte Mehrarbeit kompensiert wird. Die inten-
dierte Wirkung auf die Arbeitseinkommen setzt voraus, dass die Arbeitszeit nicht reduziert wird. 

In empirischen Evaluationsstudien wurde zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 ein 
signifikanter Anstieg der Stundenlöhne beobachtet (Burauel et al. 2020), der sich dann auch in den 
monatlichen Arbeitseinkommen niedergeschlagen hat (Bossler und Schank 2022), sodass auch die 
Ungleichheit in den monatlichen Arbeitseinkommen im Zuge der Mindestlohneinführung gesun-
ken ist. Da der Anstieg der Arbeitseinkommen nicht wesentlich hinter dem Stundenlohnanstieg 
zurückgeblieben ist (Burauel et al. 2020), deuten die Ergebnisse nur auf eine geringe Änderung in 
den Arbeitsstunden hin. 

Unterschiede in der Betroffenheit von einer Beschäftigung unter 12 Euro deuten darauf hin, dass 
die Mindestlohnerhöhung Frauen verhältnismäßig häufiger betrifft als Männer und Beschäftigungs-
verhältnisse im Osten relativ häufiger als im Westen. Schon zur Mindestlohneinführung hat sich 
gezeigt, dass sich die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West leicht angeglichen haben 
(Bossler und Schank 2022), und auch der Geschlechterlohnunterschied ist signifikant geschrumpft 
(Caliendo und Wittbrodt 2021). Mit der geplanten Mindestlohnerhöhung ist folglich zu erwarten, 
dass sich Lohnunterschiede weiter angleichen, wobei eine angleichende Wirkung nur am unteren 
Ende der Lohnverteilung erwartet werden kann. 

Der Mindestlohn von 12 Euro rückt nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts sehr nahe 
an die Niedriglohnschwelle, die vom statistischen Bundesamt aktuell mit 12,27 Euro brutto pro 
Arbeitsstunde bemessen wird. Die Niedriglohnschwelle wird auch im Kontext internationaler Ver-
gleiche verwendet und ist auf zwei Drittel des Medianlohns festgelegt. Die Nähe des 12-Euro-

3 Teile dieses Abschnitts finden sich auch in der IAB-Stellungnahme an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Bossler 
2022). 
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Mindestlohns zur Niedriglohnschwelle suggeriert, dass die Armut in Deutschland deutlich einge-
schränkt würde. Es ist jedoch zu beachten, dass Armut hauptsächlich durch niedrige Arbeitseinkom-
men und weniger durch den Stundenlohn bestimmt wird. Da Mindestlohnempfänger häufig in Teil-
zeitjobs oder Minijobs beschäftigt sind, kann das monatliche Arbeitseinkommen – trotz Mindest-
lohn – sehr gering bleiben. Vor dem Hintergrund geringer Arbeitsstunden und komplexer Haus-
haltsverhältnisse ist davon auszugehen, dass auch nach der Erhöhung des Mindestlohns noch eine 
große Anzahl an Beschäftigten aufstockende ALG-II-Leistungen beziehen werden. Die Effekte der 
Mindestlohneinführung auf den Leistungsbezug wurden eher gering eingeschätzt (Bruckmeier und 
Wiemers 2015; Bossler und Schank 2022). Aus diesen Befunden lässt sich nicht extrapolieren, ob 
der 12-Euro-Mindestlohn den Leistungsbezug deutlicher verringern könnte. Hierzu existieren noch 
keine Erkenntnisse. 

Die Beschäftigungswirkungen der Mindestlohneinführung 2015 wurden in mehreren empirischen 
Evaluationsstudien untersucht, die in Börschlein und Bossler (2019) und Caliendo, Wittbrodt und 
Schröder (2019) zusammengefasst wurden. Auch aus dem IAB sind bereits mehrere empirische Eva-
luationsstudien erschienen, die auf Basis unterschiedlicher Daten und unterschiedlicher Untersu-
chungseinheiten (Regionen, Betriebe, Berufe, Beschäftigte) die Wirkung der Mindestlohneinfüh-
rung auf die Beschäftigung schätzen (Ahlfeldt, Roth und Seidel 2018; Bossler und Gerner 2020; Boss-
ler und Schank 2022; Dustmann et al 2022; Garloff 2019; Friedrich 2020). Der kausale Effekt der Min-
destlohneinführung bewegt sich in diesen Studien zwischen null und 60.000 Jobs, die durch den 
Mindestlohn abgebaut wurden beziehungsweise nicht entstanden sind, wobei es Anzeichen gibt, 
dass sich der Beschäftigungseffekt auf die Gruppe der Minijobs konzentriert (Friedrich 2020). Es 
zeigt sich zudem, dass Personen, deren Job abgebaut wurde, häufig in produktivere Betriebe wech-
seln konnten (Dustmann et al. 2022). 

Aus den bisherigen Erkenntnissen lässt sich ableiten, dass der Mindestlohn vorsichtig über die bis-
herige Höhe hinaus angehoben werden kann, ohne dass ein Beschäftigungseinbruch zu erwarten 
wäre. Wie hoch eine solche Anhebung sein kann, lässt sich aus den bisherigen Evaluationen jedoch 
nicht ableiten. Die empirischen Ergebnisse beziehen sich auf die ökonomischen Rahmenbedingun-
gen der Vergangenheit, und es ist wissenschaftlich offen, inwieweit sich die Ergebnisse linear fort-
schreiben lassen oder ob sich ab einem aus der empirischen Literatur unbekannten Punkt negative 
Beschäftigungseffekte durchsetzen – wie die Studie von Ahlfeldt, Roth und Seidel (2022) argumen-
tiert. 

Die traditionelle neoklassische Literatur vermutet, dass Arbeitgeber ihre Beschäftigung abbauen 
müssen, weil sie einige ihrer Beschäftigten nicht mehr produktiv zu einem Mindestlohn einset-
zen können. Während diese Argumentation auf vollkommenen, wettbewerblichen Arbeitsmärkten 
beruht, liefern die folgenden makroökonomischen Studien einen Ansatz, um die Wirkung von Min-
destlöhnen vor dem Hintergrund unvollkommener Arbeitsmärkte einzuschätzen: 
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• Blömer et al. (2018) zeigen im Rahmen eines empirischen Suchmodells, dass Mindestlöhne posi-
tive Beschäftigungseffekte bewirken können, indem sie Marktmacht abbauen und so Arbeit-
suchende mehr für sie akzeptable Jobangebote erhalten. Demgegenüber entstehen negative 
Beschäftigungseffekte durch den steigenden Kostendruck der Arbeitgeber, die ihre Nachfrage 
nach Arbeitskräften reduzieren. Welcher der beiden Wirkungskanäle überwiegt, ist ex ante 
nicht klar. So wird eine einheitliche Mindestlohnanhebung in unterschiedlichen Segmenten des 
Arbeitsmarkts differenzierte Wirkungen entfalten. 

• Ahlfeldt, Roth und Seidel (2022) präsentieren ein Modell, in dem ein Produktivitätsüberhang eine 
gewisse Mindestlohnerhöhung erlauben kann, ohne dass die aggregierte Beschäftigung sinkt, 
weil die höhere Produktivität der Betriebe eine Lohnerhöhung rechtfertigt. Der Effekt unter-
scheidet sich jedoch differenziert nach Regionen, weil das Produktivitätsniveau sich stark zwi-
schen den Regionen in Deutschland unterscheidet. Zusätzlich werden in dem Forschungspa-
pier Wohlfahrtseffekte betrachtet. Dadurch, dass die Löhne mindestlohnbedingt ansteigen, sind 
mehr Personen bereit, eine Beschäftigung aufzunehmen und ländliche Regionen (vorwiegend 
im Osten) werden attraktiver. So kann ein eventuell negativer Beschäftigungseffekt durch posi-
tive Wohlfahrtseffekte kompensiert werden. 

• Drechsel-Grau (2022) analysiert den Effekt eines Mindestlohns im Rahmen eines theoretischen 
Suchmodells mit Arbeitgebern unterschiedlicher Qualität. Ein Mindestlohn führt in diesem 
Modell zu einem Wechsel von Beschäftigten zu den relativ besseren Arbeitgebern. Dadurch ent-
stehen „bessere“ (sozialversicherungspflichtige) Jobs und die aggregierte Arbeitsproduktivität 
steigt. Der Mindestlohn bleibt bis zu einem Niveau von 60 Prozent des Medianlohns, was in etwa 
dem 12-Euro-Mindestlohn entspricht, beschäftigungsneutral. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass neuere makroökonomische Modelle in der Lage sind, 
positive oder zumindest beschäftigungsneutrale Wirkungen von Mindestlöhnen abzubilden und 
in dieser Hinsicht den empirischen Analysen der Mindestlohneinführung entsprechen. Während 
einige dieser Studien auch für die konkrete Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro in Deutschland 
vorhersagen, dass diese beschäftigungsneutral bliebe oder zumindest eine wohlfahrtssteigernde 
Wirkung entfalte, gibt es in all diesen Modellen einen im Vorhinein nur mit Unsicherheit bestimmba-
ren Kipppunkt, ab dem der Mindestlohn zu einem Beschäftigungsrückgang führt. Mögliche Beschäf-
tigungsrisiken durch die Mindestlohnerhöhung dürften sich zudem durch die aktuell hohe Inflation 
reduzieren, weil sich durch höhere Preissteigerungen die reale Höhe des Mindestlohns reduziert. 

2.2 Gesetzlicher Auftrag der Mindestlohnkommission 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf (Drucksache 20/1408) bleibt der inhaltliche Auftrag der Mindest-
lohnkommission unangetastet. Die Mindestlohnkommission soll auch weiterhin über die Entwick-
lung der Höhe des Mindestlohns entscheiden und dabei berücksichtigen, dass der Mindestlohn (1.) 
zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beiträgt, (2.) 
faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen ermöglicht und (3.) die Beschäftigung nicht 
gefährdet. Außerdem soll sich der Mindestlohn an der Entwicklung der Tariflöhne orientieren. 

Grundsätzlich ist der Auftrag der Mindestlohnkommission zu begrüßen, da so eine regelmäßige 
Anpassung des Mindestlohns unter Berücksichtigung der Interessen von Beschäftigten und Betrie-
ben gewährleistet ist. Die Mindestlohnkommission berücksichtigt durch ihre paritätische Beset-
zung die Interessen der Sozialpartner und kann auf aktuelle Entwicklungen und wissenschaftli-
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che Befunde reagieren. Eine fixe Untergrenze des Mindestlohns in Höhe von 60 Prozent des Medi-
anlohns, wie sie im Antrag von Drucksache 20/1503 gefordert wird, scheint vor dem Hintergrund 
der aktuellen progressiven Mindestlohnentwicklung nicht notwendig und begrenzt den Handlungs-
spielraum der Mindestlohnkommission. 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf (Drucksache 20/1408) werden die Zeitpunkte für den nächsten 
Kommissionsbeschluss dahingehend geändert, dass der nächste Beschluss nicht im Juni 2022, son-
dern im Juni 2023 zu fassen ist. Danach wird weiterhin im zweijährigen Turnus über die Anpassung 
des Mindestlohns entschieden. 

Die Verschiebung des nächsten Beschlusses ist zu begrüßen, wobei anzumerken ist, dass zum Zeit-
punkt der nächsten Beschlussfassung im Juni 2023 das wissenschaftliche Bild über die Folgen der 
einmaligen politischen Erhöhung auf 12 Euro noch nicht vollständig sein kann. Die Verfügbarkeit 
von Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Folgen der Mindestlohnerhöhung ist zeit-
lich nachlaufend und wird zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch lückenhaft sein. 

Vor dem Hintergrund der aktuell hohen Inflation, die auch höhere Nominallohnsteigerungen spä-
testens ab dem nächsten Jahr erwarten lässt, ist die Frage nach der künftigen Entwicklung des 
nominalen Mindestlohns besonders relevant. Vor dem Hintergrund der dynamischen Perspektiven, 
insbesondere im Hinblick auf Preise und Löhne, stellt sich die Frage, ob der zweijährige Turnus der 
Beschlussfassung ausreichend ist, um den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt Rechnung zu 
tragen. Erkenntnisse des IAB weisen darauf hin, dass die Mindestlohnkommission die Entwicklung 
der Tariflöhne in ihren vergangenen Entscheidungen unterschätzt hat (Börschlein, Bossler und Wie-
mann 2021) und die Mindestlohnentwicklung so den Tariflöhnen nachgelaufen ist. 

2.3 Arbeitszeiterfassung und Einhaltung des Mindestlohns 

Das Ausmaß von Mindestlohnunterschreitungen ist bis heute umstritten. Während die Daten aus 
der Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesamts nahelegen, dass im Jahr 2018 rund 
483.000 Beschäftigungsverhältnisse unter Mindestlohn bezahlt wurden, deuten Zahlen aus dem 
SOEP auf ein wesentlich höheres Ausmaß an Unterschreitungen hin (Mindestlohnkommission 
2020). Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Mindestlohnunterschreitungen in Beschäftigungsda-
ten schwierig zu quantifizieren sind, da insbesondere die Arbeitsstunden in den zugrundeliegenden 
Daten häufig ungenau angegeben sind, sodass als Konsequenz viele Jobs unter der Mindestlohn-
Schwelle verortet werden, obwohl sie tatsächlich exakt zum Mindestlohn bezahlt werden. Das kann 
zum Beispiel dann der Fall sein, wenn die Beschäftigten unregelmäßige Arbeitszeiten oder variable 
Gehaltsbestandteile haben. Außerdem ist es bei empirischen Daten nicht klar, ob es sich bei den 
Unterschreitungen um rechtssichere Verstöße handelt, da die Definitionen in den Daten (etwa zu 
den Arbeitsstunden) häufig von der gesetzlichen Definition oder von der geltenden Rechtsprechung 
abweichen. 

Für die Kontrolle des Mindestlohns ist in Deutschland der Zoll (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) ver-
antwortlich. Um eine wirksame Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung des Mindestlohns durch-
führen zu können, ist eine saubere Erfassung der Arbeitszeiten erforderlich. Die Ausweitung der 
Monatslohnschwellen (Artikel 2 des vorliegenden Gesetzesentwurfs, Drucksache 20/1408) leis-
ten einen Beitrag zu einer umfangreicheren Dokumentation der Arbeitszeiten. Es ist jedoch dar-
auf hinzuweisen, dass § 17 des Mindestlohngesetzes die Arbeitszeitdokumentation auf die Bran-
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chen beschränkt, die im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (§ 2a) genannt werden. In § 2a des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes sind beispielsweise das Baugewerbe oder das Gaststätten-
und Beherbergungsgewerbe aufgeführt. Mindestlohnrelevante Dienstleistungsbereiche oder der 
Einzelhandel sind jedoch nicht aufgeführt und so von der Dokumentation der Arbeitszeiten aus-
genommen. 

Vor dem Hintergrund einer wirksamen Kontrolle ist der zweite Vorschlag aus dem vorliegenden 
Antrag (Drucksache 20/1503) interessant, weil darin eine lückenlose Arbeitszeitdokumentation 
und - erfassung vorgeschlagen wird. Neben einer wirksamen Kontrollmöglichkeit des Mindestlohns 
würde eine umfangreiche Dokumentation der Arbeitszeiten auch einen deutlichen Gewinn für die 
Forschung mit sich bringen, was auch für die Politik und die Mindestlohnkommission interessante 
Erkenntnisse über Arbeitszeiten in Deutschland ermöglichen würde. Zu beachten ist jedoch, dass 
der Bürokratieaufwand einer systematischen Arbeitszeiterfassung sehr groß sein kann. 

Für die Einhaltung des Mindestlohns ist es essenziell, dass die Mindestlohnregelung unter den 
Beschäftigten und Betrieben in Deutschland transparent ist. Leider kannten in einer Befragung 
durch die Mindestlohnkommission nur rund 16 Prozent der Beschäftigten die aktuelle Höhe des 
Mindestlohns (Bruttel und Dütsch 2020). Vor dem Hintergrund einer geringen Bekanntheit sind 
die Vorschläge aus dem vorliegenden Antrag (Drucksache 20/1503) dahingehend zu begrüßen, 
dass eine Rundung des Mindestlohns (zum Beispiel auf die erste Nachkommastelle) hilfreich sein 
könnte.4 Zudem sind öffentliche Informationskampagnen zur Höhe und Gültigkeit des Mindest-
lohns zu begrüßen. Letztlich wäre eine verpflichtende Ausweisung des jeweils geltenden Mindest-
lohns auf den Lohn- und Gehaltsabrechnungen eines jeden Beschäftigten vor dem Hintergrund 
eines möglichst geringen bürokratischen Erfüllungsaufwands minimalinvasiv und somit ebenfalls 
zu begrüßen. 

2.4 Ausnahmeregelungen vom Mindestlohn 

Das Mindestlohngesetz sieht nur wenige Ausnahmen vom Mindestlohn für die folgenden Beschäf-
tigtengruppen vor: (1.) Jugendliche unter 18 Jahren (ohne Berufsausbildung), (2.) Auszubildende, 
(3.) Pflichtpraktika und freiwillige Praktika mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten und (4.) für Langzeit-
arbeitslose in den ersten 6 Monaten ihrer Wiederbeschäftigung. Zudem sind ehrenamtliche Tätig-
keiten sowie Tätigkeiten in Gefängnissen oder Behindertenwerkstätten vom Mindestlohn ausge-
nommen. Für alle anderen Beschäftigten gilt der Mindestlohn unabhängig von der Sozialversiche-
rungspflicht und unabhängig vom Arbeitgeber. 

Über die Wirkung der Ausnahmeregelung für jugendliche Beschäftigte (ohne Ausbildung) lie-
gen kaum detaillierte Kenntnisse vor. Die vorliegenden deskriptiven Erkenntnisse deuten nicht 
darauf hin, dass die Ausnahmereglung für Jugendliche eine beschäftigungssteigernde Wirkung 
hatte (Bossler, Dietrich und Kunaschk 2020). Angesichts der Regelungen zur Berufsschulpflicht 
für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in den meisten Bundesländern, kommt der 
Beschäftigung in dieser Personengruppe außerhalb einer betrieblichen Ausbildung nur eine unter-
geordnete Rolle zu. 

4 In dem Antrag (Drucksache 20/1503) wird vorgeschlagen, dass der Mindestlohn auf den nächsten glatten Euro-Betrag aufge-
rundet werden muss. Dieser Vorschlag ist sehr weitreichend und wirkt stets mindestlohnerhöhend. Vielleicht kann eine Auf- oder 
Abrundung auf die erste Nachkommastelle bereits einen großen Effekt auf die Bekanntheit des Mindestlohns haben. 
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Die Bedeutung der Ausnahmeregelung für Auszubildende wurde bereits eingeschränkt, da für diese 
Beschäftigtengruppe seit dem Ausbildungsjahrgang 2020 eine Mindestauszubildendenvergütung 
gilt. In Bezug auf die Ausnahmeregelung für Pflichtpraktika konnten keine Effekte auf die Anzahl an 
Praktikantinnen und Praktikanten in den Betrieben nachgewiesen werden (Bossler und Wegmann 
2019). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Zahl der Praktika in den Jahren 
2020 und 2021 pandemiebedingt nach aktuellen Angaben im IAB-Betriebspanel eingebrochen ist. 

Die Ausnahmeregelung für Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten ihrer Wiederbeschäftigung 
wurde vom IAB in einem Forschungsprojekt evaluiert (Vom Berge et al. 2016; Umkehrer und Vom 
Berge 2020). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Ausnahmeregelung keine merkliche kau-
sale Beschäftigungswirkung für diese Personen hatte. Ein Grund hierfür ist die geringe Inanspruch-
nahme dieser Ausnahmeregelung. 

3 Reform der geringfügigen Beschäftigung5 

Die geplante Neuregelung stellt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Beschäftigung im 
Bereich zwischen 451 und 520 Euro aufnehmen, sowie Beschäftigte im unteren Midijob-Bereich ab 
521 Euro im Vergleich zum Status quo im Nettoeinkommen vor Steuern signifikant finanziell bes-
ser. Der Nettoeinkommenszuwachs wird mit dem Übergang in die (neue) Gleitzone ab 521 Euro 
abgeschmolzen bis er an der neuen Obergrenze der Gleitzone (1.600 Euro) den Wert Null erreicht 
(Bruckmeier et al. 2022). 

Aus Arbeitnehmersicht ist positiv zu werten, dass Minijobber an der Minijob-Schwelle durch Min-
destlohnerhöhungen in ihrem Monatslohn profitieren können. Zur Mindestlohneinführung, als die 
Minijob-Schwelle fix blieb, zeigen Befunde auf Basis von IAB-Daten, dass Effekte des Mindestlohns 
auf den Monatslohn an der Minijob-Schwelle ausgebremst wurden (Bossler und Schank 2022). 
Die Beseitigung dieser Sprungstelle erleichtert einerseits den Übergang aus einer geringfügigen 
Beschäftigung in einen Midijob. Andererseits bleibt die Attraktivität einer geringfügigen Beschäf-
tigung aufgrund der Steuer- und Abgabenbefreiung gegenüber einer Beschäftigung im Midijob-
Bereich bestehen. Dies gilt insbesondere für verheiratete Frauen, die nach dem Ehegattensplit-
ting veranlagt werden und im Haushalt nur das Zweiteinkommen stellen. Die Ausweitung und 
Dynamisierung der Geringfügigkeitsgrenze stärken somit Minijobs im Vergleich zum Status quo. 
Neben einer geringfügigen Beschäftigung werden auch Beschäftigungsverhältnisse im unteren Teil-
zeitbereich durch die Reform finanziell vorteilhafter. Zusammengenommen sind von der Reform 
damit keine signifikanten Steigerungen des Arbeitsangebots zu erwarten. Einerseits begünstigt die 
Reform den Eintritt in den Arbeitsmarkt durch die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung 
oder eines Midijobs mit geringem Stundenumfang, andererseits könnten Beschäftigte oberhalb 
der Gleitzone ihre Arbeitszeit reduzieren. Die mit der Reform verbundene Förderung von Teilzeit-
beschäftigungsverhältnissen kann somit einer arbeitsmarktpolitisch gewünschten Ausschöpfung 
des Erwerbspersonenpotenzials entgegenstehen. 

Die Arbeitgeberbeiträge sollen im Zuge der Reform im Midijob-Bereich angehoben werden und ent-
sprechen zu Beginn des Midijob-Bereichs den für einen Minijob zu leistenden Pauschalbeiträgen für 

5 Dieses Kapitel beruht auf der IAB-Stellungnahme 2/2022. 
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die Sozialversicherung. Somit werden aus Arbeitgebersicht Midijobs im Vergleich zum Status quo 
weniger attraktiv. 

Durch die zu erwartende Ausweitung von geringfügiger Beschäftigung droht zudem eine Vergröße-
rung der mit dem Minijob-Arrangement verbundenen Probleme (siehe Bruckmeier et al. 2022 und 
Bruckmeier et al. 2018). Minijobs alleine sind nicht existenzsichernd, und entsprechend zeigt sich 
bei den geringfügig Beschäftigten eine relativ hohe Armutsgefährdungsquote: Rund ein Viertel von 
ihnen lebt in Haushalten mit weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens (Schäfer 2010, S. 16), 
und rund ein Sechstel (17 Prozent) der erwachsenen ausschließlich geringfügig Beschäftigten bis 
zur Regelaltersgrenze beziehen neben dem Minijob Leistungen der Grundsicherung (Lietzmann und 
Wenzig 2021). Grundsicherungsleistungen sind bei einem wegfallenden Minijob zudem die einzige 
Form sozialer Absicherung, denn es besteht in der Regel weder ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 
noch auf Kurzarbeitergeld. Auch besteht keine eigenständige Krankenversicherung und es werden 
nur niedrige Rentenanwartschaften erworben. 

Geringfügig Beschäftigte sind häufiger in einer informelleren Beschäftigungssituation tätig, die spe-
zielle Belastungen und Nachteile mit sich bringt: Beschäftigte in Minijobs haben häufiger befris-
tete Arbeitsverträge, seltener einen schriftlichen Arbeitsvertrag, öfter keine vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit und üben Arbeit auf Abruf aus (Fischer et al. 2015; Hank und Stegmaier 2018). Wei-
tere Forschungsergebnisse haben zudem ergeben, dass geringfügig Beschäftigten häufiger arbeits-
rechtliche Ansprüche wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahlter Urlaub nicht gewährt 
werden (Stegmaier et al. 2015). 

Die mit einer geringfügigen Beschäftigung verbundenen Nachteile fallen umso mehr ins Gewicht, 
je geringer die Chancen sind, aus einem Minijob in reguläre Beschäftigung überzugehen. Zwar 
suchen insbesondere arbeitslose geringfügig Beschäftigte häufiger als andere Beschäftigte nach 
einer anderen oder weiteren Tätigkeit und möchten öfter ihre Arbeitszeit ausweiten (Fischer et al. 
2015; Himsel und Walwei 2014; Körner et al. 2013), oft ist aber keine passende Tätigkeit mit höhe-
rem Stundenumfang zu finden, sodass die Betroffenen unfreiwillig aus Mangel an Alternativen im 
Minijob verbleiben („Klebeeffekt“). Die in Minijobs häufig geringen Tätigkeitsanforderungen führen 
wiederum zu geringen Qualifizierungsanreizen und einer niedrigen Qualifizierungsbeteiligung. 

Zudem fallen die Übergangschancen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung niedriger 
als in anderen atypischen Beschäftigungsverhältnissen aus. Dies gilt auch dann, wenn berücksich-
tigt wird, ob die Beschäftigten eine Erhöhung der Arbeitszeit überhaupt anstreben (Brülle 2013). 
Geringfügig beschäftigten Grundsicherungsbeziehenden gelingt es außerdem seltener als sozial-
versicherungspflichtig beschäftigten Grundsicherungsbeziehenden, die Grundsicherung zu verlas-
sen (Lietzmann und Wenzig 2021). Bezogen auf Arbeitslose konnte für manche Teilgruppen von 
Arbeitslosen allerdings ein Brückeneffekt in reguläre Beschäftigung festgestellt werden (Lietzmann 
et al. 2017; Caliendo et al. 2016). 

Schließlich gibt es deutliche Hinweise auf eine Verdrängung von sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung durch Minijobs (Hohendanner und Stegmaier 2012; Collischon et al. 2021). Sie zei-
gen sich in kleineren Betrieben und dort u. a. im Gastgewerbe sowie im Einzelhandel. 

Auf Basis dieser Befunde lässt sich eher eine Reform begründen, die geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse begrenzt (Walwei 2018). Dabei sollten im Rahmen einer umfassenderen Reform die 
Regelungen zukünftig im Wesentlichen darauf zielen, dass sich die geringfügige Beschäftigung 
auf diejenigen konzentriert, für die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohnehin ver-
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gleichsweise geringe Vorteile bringen würde, wie Schülerinnen und Schüler, Studierende, Rent-
nerinnen und Rentner (Walwei 2021). Da Minijobs bei Kleinstarbeitsverhältnissen eine attraktive 
Beschäftigungsform sind, könnte es für andere Personen eine Bagatellgrenze von beispielsweise 
200 Euro monatlich geben, bis zu der keine Sozialversicherungsabgaben anfallen. Die steuerliche 
Privilegierung von Einkünften aus Minijobs ist nicht sinnvoll. 
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